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Bezeichnung 
der Strecken

Hebestellen (Haupt
hebestellen sind unter
strichen)

Zwischenschleusen Bemerkungen

4 Müritz-Elde- 
Wasserstraße

Neustadt-Glewe Lewitzschleuse

5 Müritz-Elde- 
Wasserstraße

Parchim Garwitz Für Güter, Fahrzeuge und Flöße, die 
nicht durch die Schleuse Parchim 
schwimmen, entsteht die Abgaben
pflicht an der Abzweigung des 
Schleusenunterkanals aus der Eide 
bei Parchim.
Hebestelle ist die Schleuse Parchim. 
Der Schiffsführer ist verpflichtet, sich 
bei dieser zu melden.

6 Müritz-Elde- 
Wasserstraße

Lübz Neuburg,
Bobzin

Für Güter, Fahrzeuge und Flöße, die 
nicht durch die Schleuse Lübz 
schwimmen, entsteht die Abgaben
pflicht unmittelbar oberhalb des 
Lübzer Hafens.
Hebestelle ist die Schleuse Lübz. Der 
Schiffsführer ist verpflichtet, sich bei 
dieser zu melden.

7 Müritz-Elde- 
Wasserstraße

Plau Barkow

8 Stör-Wasserstraße 
einschl. Schweriner 
See

Banzkow

9 Müritz-Havel- 
Wasserstraße

Mirow

10 Müritz-Havel- 
Wasserstraße

Diemitz Strasen, Canow

C. Märkische Wasserstraßen

Untere Havel-Wasserstraße
1 Untere Havel- 

Wasserstraße
Berlin-Spandau1) 
Brandenburg I

*Abgabenbefreiung 
siehe Ziffer 7

2 Untere Havel- 
Wasserstraße

Bahnitz,1) 
Rathenow I, 
Rathenow II, 
Havelberg2)

Grütz dDie Abgaben für Bahnitz werden in 
Garz Brandenburg, Rathenow oder Wu

sterwitz mit erhoben. 
sFür Fahrzeuge, die von der Elbe 
kommen und Havelberg anlaufen, 
dort nur ab 
oder
und
zuladen und
darauf zur Elbe zurückkehren, sind 
für die im Schiff unverändert ver
bleibende Teilladung keine Abgaben 
zu zahlen.

Havelkanal
3 Havelkanal Schönwalde

Von Spandauer Havel bis Einmün
dung in die Untere Havel-Wasser^ 
Straße.

Elbe-Havel-Kanal
4 1. Elbe-Havel-Kanal, 

Niegripper 
Altkanal

2. Pareyer Verbin
dungs-Kanal

Niegripp
Zerben
Wusterwitz
Parey1)

‘Im Verkehr von und nach Orten, die 
unterhalb der Mündung des Havel
berger Schleusenkanals in die Elbe 
liegen, werden in Wusterwitz dop
pelte Abgaben erhoben. Die Zu
schläge sind nur einfach zu erheben.


